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I.

20061

Änderung der Allgemeinen Verfügung und
des Gemeinsamen Runderlasses

„Datenübertragungsregeln für die 
Datenübermittlung aus dem und zu dem 

zentralen Vollstreckungsgericht
des Landes Nordrhein-Westfalen“

Allgemeine Verfügung des Ministeriums der Justiz und
Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums des Innern 

und des Ministeriums der Finanzen

Vom 12. November 2019

Die Allgemeine Verfügung des Justizministeriums vom 
26. November 2012 – 1518 – I.193 – und der Gemeinsame 
Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommuna-
les – 56-36.06.18 – und des Finanzministeriums – H 2090 
– 2/13 – II B 3 – „Datenübertragungsregeln für die Da-
tenübermittlung aus dem und zu dem zentralen Vollstre-
ckungsgericht des Landes Nordrhein-Westfalen“ vom 23. 
November 2012 (MBl. NRW. S. 720), die beziehungsweise 
der zuletzt durch Verwaltungsvorschrift vom 21. Dezem-
ber 2017 (MBl. NRW. S. 1064) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1
Nummer 4.1.1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

a)  Nach Buchstabe c wird das Wort „und“ eingefügt.

b)  Buchstabe d wird gestrichen.

c)   Buchstabe e wird Buchstabe d und am Ende wird ein 
Punkt angefügt.

2
In Nummer 4.2.1.2 wird der Satz 7 aufgehoben.

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach der Veröf-
fentlichung in Kraft.

– MBl. NRW. 2019 S. 740

2051

Zusammenarbeit bei der 
Verhütung und Bekämpfung 

der Jugendkriminalität
Gemeinsamer Runderlass 

des Ministeriums des Innern, 
des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und 

Integration, des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales, des Ministeriums für Schule und Bildung und 

des Ministeriums der Justiz

Vom 19. November 2019

1 
Vorwort

Delinquentes Verhalten ist in der Entwicklung von Ju-
gendlichen ein überwiegend episodenhaftes Phänomen, 
dessen Ursachen unter anderem in Störungen des Sozia-
lisationsprozesses liegen und das durch geschlechtsspe-
zifi sche Unterschiede gekennzeichnet ist. Ziel bei der 
Verhütung und Bekämpfung der Jugendkriminalität ist 
insbesondere, der Entwicklung und Verfestigung delin-
quenter Verhaltensweisen entgegenzuwirken. Kriminal-
präventive Maßnahmen sollen dabei möglichst früh an-
setzen und die jeweiligen Lebensumstände sowie indivi-
duellen Problemlagen der Kinder und Jugendlichen 
berücksichtigen. Die Eltern beziehungsweise Personen-
sorgeberechtigten und das soziale Umfeld sind in geeig-
neter Weise einzubeziehen.

Die vertrauensvolle und kontinuierliche Zusammenar-
beit der mit Kindern und Jugendlichen befassten Institu-
tionen und Einrichtungen ist wesentliche Voraussetzung 

für wirksame Präventions- und Interventionsmaßnah-
men und für angemessene Maßnahmen im Rahmen von 
Strafverfahren. Neben der Vermeidung von Straftaten 
durch frühzeitige Vermittlung in geeignete Hilfen kom-
men einer schnellen Aufklärung von Straftaten, der zeit-
nahen Reaktion auf Straftaten und der Berücksichtigung 
der berechtigten Ansprüche potentieller und konkreter 
Opfer eine besondere Bedeutung zu.

2 
Netzwerke der Prävention 

Anhaltende frühkindliche Verhaltensauffälligkeiten, zum 
Beispiel aggressives Verhalten oder soziales Rückzugs-
verhalten, können Indikatoren für eine spätere Suchtent-
wicklung, Delinquenz und gewalttätiges Verhalten sein. 
Daher sollten erste Maßnahmen der Primärprävention 
sehr früh, möglichst bereits im Vorschulalter, durchge-
führt werden, um einem negativen Entwicklungsverlauf 
effektiv vorzubeugen. 

In den Kommunen arbeitet bereits eine Vielzahl von Ins-
titutionen wie Jugendhilfe, Sucht- und Drogenhilfe, 
Schule, Kindergärten, Polizei, Kirchen, Vereine und an-
dere Organisationen zusammen, um Kinder und Jugend-
liche für entsprechende Gefahren zu sensibilisieren und 
in Risiko- und Gefährdungslagen geeignete Hilfen anzu-
bieten. Diese Zusammenarbeit der Verantwortungsträger 
in Städten und Gemeinden im Rahmen von Netzwerken 
ist weiter zu intensivieren.

Die Jugendämter sollten dabei eine koordinierende Rolle 
übernehmen. Sie sollen die anderen Institutionen bei der 
Zusammenarbeit im Netzwerk beraten und unterstützen 
sowie auf die Vereinbarung von Zielen und Leitlinien der 
Netzwerkpartner hinwirken. 

3 
Übermittlung personenbezogener Daten

Die folgenden Ausführungen zur Zusammenarbeit ent-
halten selbst keine Rechtsgrundlagen zur Erhebung und 
Verarbeitung personenbezogener Daten der Kinder und 
Jugendlichen sowie ihrer Eltern beziehungsweise Perso-
nensorgeberechtigten. Die zur Zusammenarbeit angehal-
tenen Stellen sind daher verpfl ichtet, im Einzelfall zu 
prüfen, ob eine Datenübermittlung zulässig ist.

4. 
Aufgaben der Netzwerkpartner

4.1 
Jugendämter

Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner 
Entwicklung und auf Erziehung zu einer selbstbestimmt 
und eigenverantwortlich handelnden sozial kompetenten 
Persönlichkeit. In diesem Kontext ist es unter anderem 
Aufgabe der Jugendämter, junge Menschen in ihrer Ent-
wicklung zu fördern, ihnen sowie ihren Familien Bera-
tung und erforderliche Hilfen anzubieten und zu gewäh-
ren, Familien zu unterstützen und von den Kindern und 
Jugendlichen Gefährdungen abzuwenden. Hierbei wir-
ken die Jugendämter in den Feldern des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 
(BGBl. I S. 2022), das zuletzt durch Artikel 6 des Geset-
zes vom 4. August 2019 (BGBl. I S. 1131) geändert wor-
den ist, bei der Prävention mit. Sie arbeiten zudem ge-
mäß § 81 des Achten Buches Sozialgesetzbuch mit ande-
ren Stellen, die der Erziehung, Bildung, Beratung und 
der Hilfe dienen, sowie den Polizei- und Ordnungsbehör-
den zusammen. 

Die Jugendgerichtshilfe ist Teil des Jugendamtes. Die 
Träger der freien Jugendhilfe, wie zum Beispiel Wohl-
fahrtsverbände, Jugendeinrichtungen und Jugendorgani-
sationen und die Kirchen nehmen bei Präventionsmaß-
nahmen und bei den Hilfen eine besondere Rolle ein. Sie 
sind wichtige Partner bei der Förderung junger Men-
schen.

Darüber hinaus haben Kinder und Jugendliche in 
schwierigen Lebenslagen Anspruch auf rechtzeitige und 
verlässliche Hilfe durch die Jugendämter. Hierzu müssen 
in sozial belasteten Regionen und für Familien mit be-
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sonderen Risikofaktoren niedrigschwellige Angebote be-
reitgestellt werden.

Zur Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen, insbe-
sondere des Jugendschutzgesetzes, arbeiten die Jugend-
ämter mit den örtlichen Polizei- und Ordnungsbehörden 
zusammen.

4.2 
Schule

Erziehung und Bildung in der Schule zielen auf die Ent-
wicklung einer selbst- und sozialverantwortlichen Per-
sönlichkeit der Kinder und Jugendlichen. Dies ist grund-
legende Aufgabe der gesamten Schule gemäß Artikel 6 
der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
28. Juli 1950 (GV. NRW. S. 127), in der jeweils geltenden 
Fassung und §  1 Absatz  1 des Schulgesetzes NRW vom 
15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102) in der jeweils gelten-
den Fassung. 

Themen der Kriminalprävention, insbesondere zur Ver-
meidung von Gewalt, Diskriminierung, politisch moti-
vierter Straftaten sowie Drogenkonsum beziehungsweise 
Erläuterungen des Betäubungsmittelrechts und Cyber-
crime, sind in der Schule zu behandeln. Dazu können 
Angebote vor allem von Polizei, Jugendamt, Schulpsy-
chologie sowie Einrichtungen der Sucht- und Drogen-
hilfe und allgemeine Beratungsstellen genutzt werden. 
Vertrauensbildend sind regelmäßige anlassunabhängige 
Besuche oder Sprechstunden der Polizei und des Jugend-
amts in den Schulen.

Zur Umsetzung dienen insbesondere die im Runderlass 
zu Beratungstätigkeiten von Lehrerinnen und Lehrern in 
der Schule gemäß Runderlass des Ministeriums für 
Schule und Weiterbildung vom 2. Mai 2017 (BASS 12-21 
Nr. 4) empfohlenen schulischen Teams zur Beratung, Ge-
waltprävention und Krisenintervention sowie die jewei-
ligen schulischen Beratungskonzepte.

Lehramtsanwärterinnen und -anwärter sollen Gelegen-
heit erhalten, die Zusammenarbeit mit den genannten 
Netzwerkpartnern kennen zu lernen. 

Dieser Aufgabenbereich soll sowohl bei Schulleiter-
dienstbesprechungen als auch bei Schulleiterqualifi zie-
rungsmaßnahmen thematisiert werden.

4.2.1 
Ansprechpersonen

Zur Sicherung des Kontakts mit der Polizei und dem Ju-
gendamt bestellt jede Schulleitung eine feste Ansprech-
person, möglichst aus der Schulleitung, der erweiterten 
Schulleitung oder aus dem Personenkreis der Beratungs-
lehrkräfte. Die Ansprechpersonen bewerten zusammen 
mit den von der Polizei und dem Jugendamt benannten 
Personen mindestens einmal jährlich ihre Zusammenar-
beit.

4.2.2 
Straftaten an der Schule oder im schulischen Kontext 

Besteht gegen Schülerinnen oder Schüler der Verdacht 
der Begehung eines Verbrechens, so hat die Schulleitung 
die Strafverfolgungsbehörden zu benachrichtigen.

Für den Fall des Verdachts eines Vergehens prüft die 
Schulleitung, ob pädagogische/schulpsychologische Un-
terstützung, erzieherische Einwirkungen beziehungs-
weise Ordnungsmaßnahmen ausreichen oder ob wegen 
der Schwere der Tat oder anderer gewichtiger Umstände, 
zum Beispiel mehrfache Auffälligkeiten, eine Benach-
richtigung der Polizei oder der Staatsanwaltschaft erfor-
derlich ist. Eine Benachrichtigung ist in der Regel erfor-
derlich bei:

a)  gefährlichen Körperverletzungen,

b)  Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung

c)  Einbruchsdiebstählen,

d)  Verstößen gegen das Waffengesetz, 

e)  Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz,

f)  gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr,

g)  erheblichen Fällen von Bedrohung oder Nötigung, 

h)  Sachbeschädigung,

i)  Cybercrime sowie

j)  politisch motivierten Straftaten.

Bei der Abwägung berücksichtigt die Schule sowohl die 
Täter- als auch die Opferinteressen und greift, nach Be-
darf auf die Expertise von Netzwerkpartnern zurück. 

In Fällen des Verdachts auf Vergehen nach dem Betäu-
bungsmittelgesetz soll möglichst die Sucht- und Drogen-
beratungsstelle einbezogen werden. Dies erfolgt auf der 
Grundlage einer Erörterung des Einzelfalls unter Ge-
währleistung der Anonymität der oder des Betroffenen. 
Die Drogen- und Suchtberatungsstelle unterstützt die 
Schulleitung bei der Abwägung, ob bei einem Vergehen 
von der Benachrichtigung der Strafverfolgungsbehörden 
abgesehen werden kann und ob und gegebenenfalls wel-
che weitergehenden Hilfen in dem konkreten Einzelfall 
angezeigt sind.

Der Erziehungsauftrag gemäß §  2 Schulgesetz Nord-
rhein-Westfalen und Beratungsauftrag gemäß §  44 
Schulgesetz Nordrhein-Westfalen der Schule wird durch 
die Benachrichtigung der Polizei oder der Staatsanwalt-
schaft nicht berührt. Insbesondere ist die Schule auch 
nach Hinzuziehung der Polizei oder Staatsanwaltschaft 
berechtigt, die in § 53 Schulgesetz Nordrhein-Westfalen 
vorgesehenen erzieherischen Einwirkungen und Ord-
nungsmaßnahmen zu verhängen. 

Die Wahrnehmung weiterer sozialer-, pädagogischer- 
und schulpsychologischer Unterstützungsangebote ist zu 
prüfen. Strafbare Handlungen, die von Schülerinnen 
oder Schülern außerhalb der Schule begangen werden, 
können dann zu Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen 
nach dem Schulgesetz führen, wenn ein schulischer Be-
zug erkennbar ist, zum Beispiel, wenn Mitschülerinnen 
oder Mitschüler oder Lehr- und Fachkräfte einer Schule 
betroffen sind.

Die Aufgaben der Strafverfolgung obliegen ausschließ-
lich den Strafverfolgungsbehörden.

Im Rahmen der Gefahrenabwehr ist die Polizei darüber 
hinaus zu benachrichtigen, soweit der Schulleitung oder 
einer Lehrperson zureichende tatsächliche Anhalts-
punkte auf bevorstehende erhebliche Straftaten vorlie-
gen.

4.2.3 
Information der Eltern

Sofern die Schule Polizei oder Staatsanwaltschaft infor-
miert hat, obliegt die Benachrichtigung der Eltern im 
Sinne des §123 des Schulgesetzes NRW der tatverdächti-
gen Personen beziehungsweise der Opfer ausschließlich 
den Strafverfolgungsbehörden, um Ermittlungsmaßnah-
men nicht zu gefährden. Ansonsten informiert die Schule 
in eigener Zuständigkeit die Eltern der tatverdächtigen 
Personen und die Eltern der Opfer, soweit es sich um 
Schülerinnen oder Schüler der Schule handelt. Den El-
tern der Opfer wird damit die Geltendmachung von zi-
vilrechtlichen Ansprüchen oder die eigene Strafanzeige 
ermöglicht.

4.2.4 
Information und Anhörung der Schule im Ermittlungs-
verfahren

Die Strafverfolgungsbehörden hören gemäß §  43 Ab-
satz 1 Satz 2 des Jugendgerichtsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 11. Dezember 1974 (BGBl.  I 
S. 3427), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 19. 
Juni 2019 (BGBl.  I S.  840) geändert worden ist, die 
Schule zur Feststellung der Lebens- und Familienver-
hältnisse, des Werdegangs, des bisherigen Verhaltens der 
oder des Beschuldigten und aller übrigen Umstände an, 
die zur Beurteilung seiner seelischen, geistigen und cha-
rakterlichen Eigenart dienen können, sofern die Schüle-
rin oder der Schüler dadurch keine Nachteile, zum Bei-
spiel den Verlust ihres beziehungsweise seines Ausbil-
dungsplatzes zu befürchten hat. Gemäß Nummer 33 der 
Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen vom 1. Fe-
bruar 2009 (BAnz AT 08.04.2019 B1), werden die Leiterin 
beziehungsweise der Leiter der Schule zudem über die 
Einleitung eines Ermittlungsverfahrens und die Erhe-
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bung der öffentlichen Klage unterrichtet, wenn aus 
Gründen der Schulordnung, insbesondere zur Wahrung 
eines geordneten Schulbetriebes oder zum Schutz ande-
rer Schülerinnen und Schüler, sofortige Maßnahmen ge-
boten sein können.

Soweit seitens der Schule die Strafverfolgungsbehörden 
informiert wurden, informiert sie diese auch über päda-
gogische Maßnahmen, erzieherische Einwirkungen und 
Ordnungsmaßnahmen, damit diese im Strafverfahren 
berücksichtigt werden können.

4.2.5 
Gefährdung des Kindeswohls

Bestehen gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung 
des Wohls einer minderjährigen Schülerin oder eines 
minderjährigen Schülers, haben Lehrkräfte, zur Gefähr-
dungseinschätzung Anspruch auf Beratung durch eine 
insoweit erfahrene Fachkraft des öffentlichen Jugendhil-
feträgers. Regelungen fi nden sich hierzu in § 4 Absatz 1 
Nummer  7 des Gesetzes zur Kooperation und Informa-
tion im Kinderschutz in der Fassung vom 1. Januar 2012 
in der jeweils geltenden Fassung, des § 42 Absatz 6 des 
Schulgesetzes NRW, des §  29 des Runderlasses des Mi-
nisteriums für Schule und Weiterbildung zur Allgemei-
nen Dienstordnung für Lehrerinnen und Lehrer, Schul-
leiterinnen und Schulleiter an öffentlichen Schulen vom 
16. Juni 2012 (BASS 21-02 Nr. 4) und des § 8 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch. 

Lehrkräfte, die einen derartigen Verdacht haben, infor-
mieren die Schulleitung unverzüglich. Sofern ein Ge-
spräch mit der Schülerin oder dem Schüler und den Per-
sonensorgeberechtigten keinen Erfolg verspricht – u.a. 
soll hierbei auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinge-
wirkt werden – und eine Gefährdung auf andere Weise 
nicht abzuwenden ist und somit ein Tätigwerden des Ju-
gendamtes als erforderlich erachtet wird, ist die Lehr-
kraft beziehungsweise die Schulleitung befugt, das Ju-
gendamt zu informieren und die erforderlichen Daten 
mitzuteilen. Vorab sind die Betroffenen hierüber in 
Kenntnis zu setzen, sofern damit der wirksame Schutz 
des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt 
wird. 

Für Schulpsychologinnen und Schulpsychologen sowie 
sonstige im Landesdienst stehende pädagogische und so-
zialpädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gem. 
§ 58 des Schulgesetzes NRW, die in Ausübung ihrer be-
rufl ichen Tätigkeit ebenfalls gewichtige Anhaltspunkte 
für eine Kindeswohlgefährdung feststellen, gilt dies un-
ter Beachtung des §  203 des Strafgesetzbuches in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 
(BGBl. I S. 3322), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 19. Juni 2019 (BGB1. I S. 844) geändert worden 
ist, entsprechend.

Schulleitungen, Lehrkräfte und das pädagogische und 
sozialpädagogische Personal im Sinne des § 58 Schulge-
setzes NRW unterstützen im Rahmen von Schulfahndun-
gen die Strafverfolgungsbehörden bei der Aufklärung 
von sexuellen Missbrauchsstraftaten.

Soweit in diesem Zusammenhang der Verdacht einer 
Straftat gegen andere Personen besteht, ist – auch mit 
Blick auf die Verhinderung der Fortsetzung dieser Straf-
tat – bereits seitens der Schule die Information der 
Strafverfolgungsbehörden zu prüfen.

4.3 
Polizei

4.3.1 
Allgemeines

Polizeiliche Konzepte zur Reduzierung der Kinder- und 
Jugendkriminalität umfassen Prävention, Opferschutz 
und die Vermittlung von Opferhilfe ebenso wie Maßnah-
men der Strafverfolgung. Vorrangiges Ziel ist, Kriminali-
tätsgefährdungen frühzeitig zu erkennen und die Verfes-
tigung von Kriminalität zu verhindern. Von besonderer 
Bedeutung sind dabei entsprechende Programme, wie 
zum Beispiel „Kurve kriegen“, und die schnelle Aufklä-
rung von Straftaten. Hierzu arbeitet die Polizei insbe-
sondere mit Schulen, Jugendämtern, Träger der freien 

Jugendhilfe, Ordnungsbehörden und Justizbehörden eng 
zusammen.

4.3.2 
Zusammenarbeit mit den Jugendämtern

Der Kontakt zu den Jugendämtern sollte besonders eng 
sein. Sie werden über jugendgefährdende Orte sowie 
über gefährdete Kinder und Jugendliche unterrichtet. 
Das Jugendamt ist unverzüglich zu verständigen, wenn 
erzieherische Maßnahmen schon während der polizeili-
chen Ermittlungen notwendig erscheinen. Die Bewäh-
rungshilfe sollte bereits informiert werden, wenn auf-
grund polizeilicher Feststellungen zu befürchten ist, dass 
von ihr Betreute wieder in die Kriminalität abzugleiten 
drohen.

Die Polizei unterstützt die Ordnungs- und Jugendbehör-
den bei der Überwachung der Bestimmungen des Ju-
gendschutzgesetzes, um Gefährdungen zu verhindern, 
die das körperliche, geistige oder seelische Wohl von 
Kindern und Jugendlichen bedrohen.

Bei Gefährdungen für Kinder und Jugendliche trifft die 
Polizei die unaufschiebbar notwendigen Maßnahmen im 
Rahmen ihrer Zuständigkeit. Sie wirkt auf intervenie-
rende Maßnahmen originär zuständiger Behörden hin.

4.3.3 
Polizeiliche Bearbeitung der Jugendkriminalität

In allen Kreispolizeibehörden begleiten zum Zwecke der 
Prävention speziell geschulte Beamtinnen und Beamte 
die örtlichen Maßnahmen zur Verhütung und Bekämp-
fung der Jugendkriminalität. Zu diesem Zweck halten 
sie Verbindung zu den Dienststellen ihrer Behörde, die 
Sachverhalte bearbeiten, an denen Kinder und Jugendli-
che beteiligt sind.

Gerade der erste Kontakt von tatverdächtigen Kindern 
und Jugendlichen mit den Strafverfolgungsbehörden 
kann wesentlichen Einfl uss auf ihre zukünftige Entwick-
lung haben. Die Bearbeitung von Jugendsachen erfolgt 
durch besonders geschulte und mit der Jugendkriminali-
tät vertraute Polizeibeamtinnen oder Polizeibeamte, 
durch sogenannte Jugendsachbearbeiterinnen und Ju-
gendsachbearbeiter. 

4.3.4 
Zusammenarbeit mit Schulen

Die Polizei bietet allen Schulen bilateral oder im Rah-
men von Ordnungspartnerschaften Kooperationen an, 
die auf die Verhinderung von Straftaten durch Schüle-
rinnen und Schüler sowie eine Verbesserung des Schut-
zes von Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen 
und Lehrern vor Straftaten gerichtet sind.

In diesem Rahmen prüft sie regelmäßig auch ihre Beteili-
gung an kriminalpräventiven Schulprojekten. 

Erfordert die Sicherheitslage an einer Schule polizeili-
ches Einschreiten, sind mit der Schulleitung abge-
stimmte Maßnahmen zur Strafverfolgung und Kriminal-
prävention in Betracht zu ziehen.

Für die Zusammenarbeit mit den Schulen benennen die 
Kreispolizeibehörden feste Ansprechpartnerinnen oder 
Ansprechpartner. Für diese Aufgabe kommen insbeson-
dere Beamtinnen und Beamte des polizeilichen Bezirks-
dienstes in Betracht. Sie bewerten gemeinsam mit den 
von der Schule und dem Jugendamt benannten Personen 
mindestens einmal jährlich ihre Zusammenarbeit.

Die Jugendsachbearbeiterinnen und Jugendsachbearbei-
ter übermitteln der Schulleitung den Sachverhalt, soweit

a)   der Tatverdacht sich gegen einen Schüler oder eine 
Schülerin richtet, 

b)   auf Grund der Art der Straftat oder sonstiger konkre-
ter Anhaltspunkte die Gefahr besteht, dass der oder 
die Tatverdächtige innerhalb oder außerhalb der 
Schule zum Nachteil von Mitschülerinnen oder Mit-
schülern, Lehrerinnen oder Lehrern, sonstigen in der 
Schule beschäftigten Personen oder Personen der El-
ternvertretung eine Straftat begehen wird und



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 26 vom 28. November 2019 743

c)  die Kenntnis des Sachverhalts für die Schulleitung 
erforderlich ist, damit sie im Rahmen ihrer Aufgaben 
die Gefahr abwehren kann.

Änderungen der Gefahrenprognose werden der Schullei-
tung mitgeteilt. Die Schulleitungen dürfen die übermit-
telten Daten ausschließlich zu Zwecken der ihr obliegen-
den Gefahrenabwehr verwenden. Eine Weitergabe ist nur 
innerhalb des Lehrerkollegiums oder an Aufsichtsstellen 
statthaft, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erfor-
derlich ist.

4.3.5 
Zusammenarbeit mit den Staatsanwaltschaften

Ermittlungsverfahren gegen jugendliche und heran-
wachsende Tatverdächtige, bei denen aufgrund ihrer per-
sönlichen Entwicklung sowie der Art, Schwere und An-
zahl der ihnen zur Last gelegten Taten eine umgehende 
strafrechtliche Reaktion geboten ist, sind vorrangig 
durchzuführen. Die hierzu notwendigen Verfahrensab-
läufe stimmen die Kreispolizeibehörden mit den zustän-
digen Staatsanwaltschaften ab.

4.4 
Justizbehörden

4.4.1 
Aufgaben der Justizbehörden

Die Justizbehörden – Staatsanwaltschaften und Gerichte 
– werden Kraft ihres gesetzlichen Auftrags erst tätig, 
wenn zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine 
Straftat vorliegen. Ihre Maßnahmen und Reaktionen ori-
entieren sich dabei vor allem an dem Erziehungsgedan-
ken auf der Grundlage der besonderen Bestimmungen 
des Jugendgerichtsgesetzes. Bereits im Ermittlungsver-
fahren wird die Jugendgerichtshilfe in das Verfahren ein-
gebunden.

In Jugendverfahren sollen Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte sowie Richterinnen und Richter tätig sein, 
die erzieherisch befähigt und in der Jugenderziehung er-
fahren sind. Richterinnen und Richter auf Probe und Be-
amtinnen und Beamte auf Probe sollen im ersten Jahr 
nach ihrer Ernennung nicht zur Jugendstaatsanwältin 
oder zum Jugendstaatsanwalt bestellt werden.

4.4.2 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte für den Ort

Um kriminelle Karrieren einzelner Jugendlicher vor Ort 
frühzeitig zu erkennen und schnell und angemessen re-
agieren zu können, ist die Bearbeitung der Jugendstraf-
verfahren bei allen Staatsanwaltschaften des Landes der 
Staatsanwältin beziehungsweise dem Staatsanwalt für 
den Ort übertragen worden. Sie stehen als ständige An-
sprechpersonen den Beschäftigten aller in ihrem Bezirk 
tätigen Behörden, insbesondere den Jugendsachbearbei-
terinnen und Jugendsachbearbeitern der Polizei, den Ju-
gendämtern und den Schulen, zur Verfügung.

4.4.3 
Jugendstrafverfahren

Der Erziehungsgedanke spiegelt sich insbesondere auch 
in den vielfältigen, abgestuften Reaktionsmöglichkeiten 
wider. Durch zeitnahe und erzieherische Maßnahmen, 
etwa die Durchführung eines Täter-Opfer-Ausgleichs 
oder eines sozialen Trainingskurses, zum Beispiel in 
Form eines Anti-Gewalt-Trainings, leisten die Justizbe-
hörden gleichzeitig einen Beitrag zur Verhütung weiterer 
Straftaten.

Nach Durchführung der Ermittlungen obliegt den Ju-
gendstaatsanwältinnen und Jugendstaatsanwälten die 
Entscheidung, ob ein Tatnachweis zu führen ist und ob 
unter den Voraussetzungen des § 45 des Jugendgerichts-
gesetzes von der Verfolgung abgesehen werden kann. Da-
bei ist besonderes Augenmerk auf die Durchführung er-
zieherischer Maßnahmen gemäß §  45 Absatz  2 des Ju-
gendgerichtsgesetzes zu richten. Kommt ein Absehen von 
der Verfolgung aus erzieherischen Gründen nicht in Be-
tracht, wird zeitnah Anklage erhoben oder Antrag auf 
Entscheidung im Vereinfachten Jugendverfahren gestellt.

Sind in einem Ermittlungsverfahren gegen eine Jugend-
liche oder einen Jugendlichen die Voraussetzungen für 
den Erlass eines Haftbefehls gegeben, prüft die Jugend-
staatsanwältin oder der Jugendstaatsanwalt regelmäßig, 
ob der Zweck der Untersuchungshaft nicht durch eine 
vorläufi ge Anordnung über die Erziehung oder durch an-
dere Maßnahmen erreicht oder zur Haftvermeidung vor-
rangig die einstweilige Unterbringung in einem Heim 
der Jugendhilfe gemäß §§  71, 72 des Jugendgerichtsge-
setzes angeordnet werden kann. Über die betreffenden 
Einrichtungen der Jugendhilfe wird die Justiz regelmä-
ßig informiert.

Die Jugendgerichte führen die Jugendverfahren mit 
Blick auf den Erziehungsgedanken unter Beachtung des 
Beschleunigungsgebots und der besonderen Bestimmun-
gen des Jugendgerichtsgesetzes durch. Sie ordnen – falls 
eine Einstellung nach §  47 des Jugendgerichtsgesetzes 
nicht in Betracht kommt – Erziehungsmaßregeln und 
dort insbesondere Weisungen an. Wenn diese nicht aus-
reichen, wird die Straftat mit Zuchtmitteln, zum Beispiel 
durch Arbeitsaufl age oder Jugendarrest, geahndet. Die 
Jugendstrafe ist Ultima Ratio jugendstrafrechtlicher 
Rechtsfolgen. Sie darf nur verhängt werden, wenn an-
dere Maßnahmen zur Erziehung mit Blick auf die Person 
der oder des Jugendlichen und/oder zum Ausgleich 
schwerer Schuld nicht ausreichen. Jugendarrest neben 
zur Bewährung ausgesetzter Jugendstrafe kann zur Ver-
deutlichung des Unrechts und der Folgen erneuter Straf-
taten oder zur Verbesserung der Erfolgsaussichten für 
eine erzieherische Einwirkung der Bewährungszeit und 
deren Bewältigung angeordnet werden.

4.4.4 

Vollstreckung jugendstrafrechtlicher Sanktionen

Für die zeitnahe Vollstreckung der erkannten Maß-
nahme ist Sorge zu tragen. Die Arrestvollstreckung ist 
gemäß § 85 Absatz 1 des Jugendgerichtsgesetzes in Ver-
bindung mit § 90 Absatz 2 Satz 2 des Jugendgerichtsge-
setzes unmittelbar nach Rechtskraft des Urteils und vor 
Urteilsabsetzung an den Jugendrichter am Ort des Voll-
zugs abzugeben, dem die weitere Vollstreckung und die 
Vollzugsleitung obliegt. Bei einer Jugendstrafe mit Be-
währung sieht das des Jugendgerichtsgesetzes obligato-
risch die Unterstellung unter eine Bewährungshelferin 
oder einen Bewährungshelfer vor. Dadurch ist sicherge-
stellt, dass die Jugendrichterin oder der Jugendrichter 
regelmäßig über den Verlauf der Bewährungszeit unter-
richtet ist und auf mögliches Fehlverhalten umgehend 
reagieren kann.

Der Vollzug des Jugendarrestes und der Jugendstrafe 
wird erzieherisch gestaltet. Der Jugendstrafvollzug geht 
deshalb durch differenzierte Angebote auf den individu-
ellen Förderbedarf der Gefangenen ein. Die Förderung 
richtet sich in besonderem Maße auf die Bereiche der 
schulischen Bildung und der berufl ichen Qualifi zierung. 
Zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt wird mit den Ar-
beitsagenturen und sonstigen Einrichtungen eng zusam-
mengearbeitet. Die Entlassung wird individuell vorbe-
reitet.

Bei der Vollstreckung von Jugendarrest oder Jugend-
strafe an Schultagen soll die Vollstreckungsleitung regel-
mäßig zugleich mit der Ladung die Schulleitung davon 
unterrichten, wo und in welcher Zeit die Vollstreckung 
erfolgt. Dem Jugendlichen kann auch aufgegeben wer-
den, die Ladung der Schulleitung vorzulegen und die 
Kenntnisnahme bescheinigen zu lassen.

4.4.5 

Familiengerichtliche Verfahren

Verantwortung für die Verhütung von Jugendkriminali-
tät trifft im Übrigen nicht nur die Strafgerichte. Jugend-
kriminalität kann Ausdruck von Verwahrlosungszustän-
den in elterlicher Mitverantwortung sein. Gemäß § 1666 
des Bürgerlichen Gesetzbuches in der Fassung vom 18. 
August 1896 (RGB1. S.195) in der jeweils gültigen Fas-
sung haben die Familiengerichte eine Gefährdung des 
Kindeswohls durch erforderliche Maßnahmen abzuwen-
den, wenn die Eltern nicht gewillt oder in der Lage sind, 
die Gefahr abzuwenden.
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4.5 
Untere Gesundheitsbehörden

Bei konkreten Anhaltspunkten für das Vorliegen einer 
psychischen Störung oder schweren Verhaltensauffällig-
keit empfi ehlt es sich, die speziellen Dienste – wie den 
sozialpsychiatrischen oder falls vorhanden den jugend-
psychiatrischen oder den jugend- und schulärztlichen 
Dienst – der unteren Gesundheitsbehörden zu informie-
ren.

Suchtgefährdete oder suchtkranke Jugendliche sollten 
auf Hilfemöglichkeiten der Suchtberatungsstellen hinge-
wiesen werden.

4.6 
Ordnungsbehörden

Zur Verhütung der Jugendkriminalität werden die Ord-
nungsbehörden insbesondere bei der Überwachung ju-
gendgefährdender Orte unter den Gesichtspunkten des 
Jugendschutzes sowie der Einhaltung gaststätten- und 
gewerberechtlicher Vorschriften tätig.

5 
Besondere Formen der Zusammenarbeit

5.1 
Fallkonferenzen

Bei herausragenden Straftaten oder Gefahrenlagen so-
wie bei Kindern und Jugendlichen, die als Mehrfach- 
oder sogenannte Intensivtäterinnen und -täter auffällig 
werden, ist eine besonders enge Zusammenarbeit der be-
troffenen Behörden und Institutionen notwendig. Sowohl 
fallübergreifende Konferenzen als auch einzelfallbezo-
gene Fallkonferenzen, an denen die jeweils betroffenen 
Institutionen teilnehmen, fördern und vereinfachen den 
Informationsaustausch. Zugleich ermöglichen sie, auf 
den jeweiligen Einzelfall ausgerichtete Maßnahmen zu 
vereinbaren.

5.2 
Häuser des Jugendrechts

In „Häusern des Jugendrechts“ sind Polizei, Staatsan-
waltschaft und Jugendgerichtshilfe gemeinsam tätig. Die 
enge Zusammenarbeit fördert den Informationsaus-
tausch und ermöglicht es, tatverdächtige Jugendliche ih-
rer jeweiligen Situation und Persönlichkeit angemessen 
zu behandeln. Gerade Jugendliche, die als Mehrfach- 
oder sogenannte Intensivtäterinnen oder -täter auffällig 
werden, können in sogenannten Häusern des Jugend-
rechts für Intensivtäter eng begleitet werden. Der Ent-
wicklung und Verfestigung krimineller Karrieren im Ju-
gendalter wird mittels abgestufter Maßnahmen in direk-
ter Abstimmung zwischen Polizei, Jugendgerichtshilfe 
und Staatsanwaltschaft individuell entgegengewirkt. 
Alle Maßnahmen orientieren sich dabei insbesondere am 
Erziehungsgedanken des Jugendstrafrechts.

6 
Landesweite Unterstützungsmaßnahmen sowie 
Handreichungen und Erlasse

Für die Verhütung und Bekämpfung der Jugendkrimina-
lität bestehen über diesen Erlass hinaus zahlreiche spe-
zifi sche Regelungen, darunter:

a)   Polizeiliche Kriminalprävention, Runderlass des Mi-
nisteriums des Innern vom 9. Mai 2019 (MBl. NRW. 
S. 181)

b)   Bearbeitung von Jugendsachen (PDV 382), Runderlass 
des Innenministeriums vom 7. Dezember 1995 (SMBl. 
NRW. 2054)

c)   Haftentscheidungshilfe im Jugendstrafverfahren, Ge-
meinsamer Runderlass des Justizministeriums, des 
Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
und des Innenministeriums vom 3. Mai 1995 (MBl. 
NRW. S. 814)

d)   Richtlinien zur Förderung der Diversion im Jugend-
strafverfahren (Diversionsrichtlinien), Gemeinsamer 
Runderlass des Justizministeriums, des Innenministe-
riums, des Ministeriums für Schule, Jugend und Kin-

der und des Ministeriums für Gesundheit, Soziales, 
Frauen und Familie vom 13. Juli 2004 (MBl. NRW. 
S. 840)

e)   Täter-Opfer-Ausgleich im Jugendstrafverfahren, Ge-
meinsamer Runderlass des Justizministeriums, des 
Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
und des Innenministeriums vom 14. März 1995 (MBl. 
NRW. S. 558)

f)   Beratungstätigkeiten von Lehrerinnen und Lehrern 
in der Schule, Runderlass des Ministeriums für 
Schule und Weiterbildung vom 2. Mai 2017 (BASS 12-
21 Nr. 4)

g)   Landesstelle Schulpsychologie und Schulpsychologi-
sches Krisenmanagement (LaSP), Runderlass des Mi-
nisteriums für Schule und Weiterbildung vom 3. Mai 
2017 (BASS 10-32 Nr. 67)

h)   Jugendwohlfahrtszuständigkeitsverordnung vom 10. 
November 2009 (GV. NRW. S. 586).

Handreichungen:
a)   Notfallordner für die Schulen in Nordrhein-Westfa-

len – Hinsehen und Handeln, Handlungsempfehlun-
gen zur Krisenprävention und Krisenintervention, 
Düsseldorf 2015

b)   Empfehlungen zu Strukturen, Aufgaben und Verfah-
rensweisen des Schulpsychologischen Krisenmanage-
ments in Schulen in Nordrhein-Westfalen, Ministe-
rium für Schule und Weiterbildung, Städtetag Nord-
rhein-Westfalen, Landkreistag Nordrhein-Westfalen, 
Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen, 
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf August 
2014.

7
Inkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft. Gleichzeitig wird der Gemeinsame Runderlass 
des Kultusministeriums und des Innenministeriums 
„Netzwerke gegen Gewalt an Schulen und im schuli-
schen Umfeld; Einrichtung von Arbeitsgemeinschaften 
bei den Kreisen und kreisfreien Städten“ vom 16. Feb-
ruar 1994 (MBl. NRW. S. 491) aufgehoben.

– MBl. NRW. 2019 S. 740

21281

Staatliche Anerkennung des Ortsteils Stockum 
der Stadt Sundern als Erholungsort 

Verfügung der Bezirksregierung Arnsberg
– 24.04.03.01 –

Vom 8. November 2019

Mit Verfügung vom 8. November 2019 habe ich aufgrund 
der §§ 1, 2, 3, 12, 17, 19 und 21 des Gesetzes über Kurorte 
im Land Nordrhein-Westfalen (Kurortegesetz – KOG) 
vom 11. Dezember 2007 (GV. NRW. 2008 S. 8), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 
(GV. NRW. S. 1150) geändert worden ist, der Stadt Sun-
dern für den Ortsteil Stockum die Artbezeichnung

„Erholungsort“

verliehen und die Grenzen des Erholungsgebietes fest-
gesetzt. 

Der Erholungsort führt den Namen „Erholungsort 
 Stockum mit Dörnholthausen und Seidfeld“.

Die Anlagen 1 und 2 – textliche Beschreibung der Gren-
zen des Erholungsgebietes und zeichnerische Darstel-
lung der Erholungsgebietsgrenzen – sind Bestandteile 
der Verfügung.
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Textliche Beschreibung der Grenzen des Erholungsgebietes des Erholungsortes 
„Stockum mit Dörnholthausen und Seidfeld“  
 
Die Gebietsabgrenzung des Erholungsgebietes bildet der Wanderweg „Rundweg S“, welcher die 
Ortschaften Stockum, Seidfeld und Dörnholthausen umfasst und markante Aussichtspunkte auf die 
Ortschaften bietet. Die Größe des Erholungsgebietes beträgt ca. 4,61 km². 

Abweichend von dem Verlauf des „Rundwegs S“ wird der Bereich des Gewerbegebietes „Karweg“ 
(westlich der Rönkhauser Straße/L 686) aus der Gebietskulisse ausgeklammert. Im nördlichen Bereich 
wird die Abgrenzung um den Siedlungsbereich von Seidfeld erweitert, im südlichen Bereich um das 
Tretbecken Dörnholthausen ergänzt.  

Somit ergibt sich im Detail von Norden beginnend folgende Gebietsabgrenzung: 

Im Norden bietet der Siedlungsbereich von Seidfeld die räumliche Gebietsabgrenzung, nach Osten führt 
die Gebietsangrenzung entlang des Weges zwischen Feld- und Waldbereichen und läuft am Fuße des 
Winzenbergs entlang, danach in südlicher Richtung weiter entsprechend der Abgrenzung des 
Wanderweges „S“ östlich des Spitzem Kahlenbergs und Wintrop. Nach Kreuzung der Stockumer Straße 
verläuft die Abgrenzung Richtung Westen, weiterhin der Route des Wanderwegs „S“ folgend. Am Fuße 
des Bauvert entlang Richtung Süden zum Tretbecken Dörnholthausen, dann entlang des Stockumer 
Bachs wieder nach Norden, entlang des Waldrandes bis zur Rönkhauser Straße/L 686. Östlich der L 
686 verläuft die Abgrenzung in nördlicher Richtung bis zum Ortseingang Seidfeld, dann die Seidfelder 
Straße querend am westlichen Ortsrand von Seidfeld bis zum nördlichsten Punkt des 
Siedlungsansatzes.  
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Erholungsgebiet Stockum 
mit Dörnholthausen und Seidfeld

©GeoServiceHochsauerlandkreis
1 : 15.000

– MBl. NRW. 2019 S. 744
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2160

Richtlinien für die Förderung 
nach dem Kinder- und Jugendförderplan

(KJFP NRW)
Runderlass des Ministeriums für Kinder, Familie, 

Flüchtlinge und Integration

Vom 13. November 2019 

Der Runderlass des Ministeriums für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration vom 5. November 2018 (MBl. 
NRW. S.  635), der durch Runderlass vom 15. Mai 2019 
(MBl. NRW. S.  187) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

1.   In Teil B Abschnitt III, Unterabschnitt „EFR zu Posi-
tion 1.6: Präventionsarbeit mit besonderen Zielgrup-
pen“ wird in Nummer 5.2.1 der Satz „Die Zuwendun-
gen werden für eine Spielzeit (1. Juli bis 30. Juni) ge-
währt.“ durch den Satz „Die Zuwendungen werden 
für Jahresvorhaben gewährt.“ ersetzt.

2.   In Abschnitt III, Unterabschnitt „EFR zu Position 
1.15: Investitionen“ werden in Nummer 1 hinter dem 
Wort „Infrastruktur“ die Wörter „von überörtlichen 
und besonders innovativen Einrichtungen“ eingefügt. 

3.   Die Anlage 6 wird entsprechend dem Anhang An-
lage 6 neu gefasst.

Dieser Erlass tritt am Tag Veröffentlichung in Kraft.
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Darüber hinaus ist die Beschäftigung einer weiteren 
staatlich anerkannten Sozialarbeiterin oder Sozialpäda-
gogin zur Verstärkung der personellen Grundausstattung 
zuwendungsfähig.

4.3
Die Stellen der staatlich anerkannten Sozialarbeiterin-
nen oder Sozialpädagoginnen können in Ausnahmefällen 
mit Fachkräften besetzt werden, die über ein gleichwer-
tiges Studium sowie besondere nachgewiesene fachliche 
Voraussetzungen und entsprechende Erfahrungen verfü-
gen.

Die Stelle einer staatlich anerkannten Erzieherin kann 
in Ausnahmefällen mit einer Fachkraft besetzt werden, 
die über eine nachgewiesene gleichwertige Ausbildung 
und entsprechende Erfahrungen verfügt. 

Die Qualifi kation und die Praxiserfahrungen der für die 
Stelle in Frage kommenden Fachkräfte sind durch Zeug-
nisse und Bescheinigungen nachzuweisen. Die Entschei-
dung, ob die anderweitige Fachkraft die Voraussetzungen 
erfüllt, trifft die Bewilligungsbehörde im Rahmen einer 
Einzelfallprüfung und –entscheidung.

4.4
Die Gesamtarbeitszeit der Kräfte gemäß Nummer  4.2 
beziehungsweise Nummer  4.3 muss mindestens dem 
Dreifachen und darf höchstens dem Vierfachen der gel-
tenden tarifl ichen monatlichen Arbeitszeit entsprechen. 
Liegt die Gesamtarbeitszeit zwischen dem Drei- und 
Vierfachen der geltenden tarifl ichen monatlichen Ar-
beitszeit, so ist der Zuschuss gemäß Nummer 5.4.1 Buch-
stabe b entsprechend anzugleichen.

An Stelle von Vollzeitkräften können Teilzeitkräfte be-
schäftigt werden, wobei die mit einer Teilzeitbeschäftig-
ten arbeitsvertraglich vereinbarte monatliche Arbeitszeit 
mindestens die Sozialversicherungspfl icht sicherstellen 
muss.

Teilzeitkräfte haben zusammen die tarifl iche monatliche 
Gesamtarbeitszeit für die nach Nummer 4.2 beziehungs-
weise Nummer  4.3 vorgesehenen Kräfte zu erbringen. 
Hierbei ist sicherzustellen, dass jeder der in Nummer 4.2 
beziehungsweise Nummer  4.3 festgelegten Qualifi kati-
onsbereiche durch die teilzeitbeschäftigten Kräfte zu-
mindest im Umfang von zwei Dritteln der tarifl ichen mo-
natlichen Arbeitszeit abgedeckt ist.

4.5
Kann eine frei gewordene Stelle nicht sofort mit einer 
hauptberufl ichen Kraft besetzt werden, so kann sie bis 
zur Wiederbesetzung, längstens aber für einen Zeitraum 
von sechs Monaten, mit einer Kraft mit Stundenvergü-
tung besetzt werden. Hinsichtlich der frei gewordenen 
Stelle gelten für die Kraft mit Stundenvergütung die in 
den Nummern 4.2 bis 4.4 getroffenen Regelungen ent-
sprechend.

5
Art, Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1
Zuwendungsart: Projektförderung

5.2
Finanzierungsart: Festbetragsfi nanzierung

5.3
Form der Zuwendung: Zuschuss oder Zuweisung

5.4
Bemessungsgrundlage 

5.4.1 
Von dem für Gleichstellungspolitik zuständigen Ministe-
rium werden unter Zugrundelegung der verfügbaren 
Haushaltsmittel die nachfolgend aufgeführten Jahres-
pauschalen festgesetzt:

a)   eine Personalkostenpauschale für die personelle 
Grundausstattung gemäß Nummer 4.2 Satz 3,

2170

Richtlinien für die Gewährung von 
Zuwendungen zur Förderung von Frauenhäusern
Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, 

Bau und Gleichstellung

Vom 14. November 2019

1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1
Das Land gewährt Zuwendungen für Frauenhäuser nach 
Maßgabe dieser Richtlinien und der §§  23 und 44 der 
Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158), in der je-
weils geltenden Fassung, sowie des Runderlasses des Fi-
nanzministeriums „Verwaltungsvorschriften zur Landes-
haushaltsordnung“ vom 30. September 2003 (MBl. NRW. 
S. 1254), in der jeweils geltenden Fassung, zu den §§ 23 
und 44 der Landeshaushaltsordnung.

1.2
Frauenhäuser im Sinne dieser Richtlinien sind Häuser, 
die von physischer oder psychischer Gewalt, insbeson-
dere von häuslicher Gewalt betroffenen oder unmittelbar 
bedrohten Frauen und ihren Kindern aufgrund eines 
professionellen Angebotes sofortige Hilfe und Akut-
schutz vor Gewalt durch Aufnahme und Beratung bieten.

1.3
Ein Anspruch der Antragstellenden auf Gewährung 
der  Zuwendung besteht nicht, vielmehr entscheidet die 
Bewilligungsbehörde aufgrund ihres pfl ichtgemäßen Er-
messens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

2
Gegenstand der Förderung 

Das Land fördert die Arbeit der Frauenhäuser durch Zu-
wendungen zu den Personal- und Sachausgaben der Ein-
richtung.

3
Zuwendungsempfänger 

Zuwendungen empfangen können gemeinnützige rechts-
fähige Personenvereinigungen und Kapitalgesellschaften 
des privaten Rechts sowie Körperschaften des öffentli-
chen Rechts mit Ausnahme von Gemeinden und Gemein-
deverbänden, die ihren Sitz in Nordrhein-Westfalen ha-
ben und ein in Nordrhein-Westfalen gelegenes Frauen-
haus betreiben.

4
Zuwendungsvoraussetzungen

4.1
Das Frauenhaus muss mindestens acht Frauen mit ihren 
Kindern Aufnahme bieten.

4.2.
Die Arbeit der Frauenhäuser umfasst die Unterstützung 
und Beratung von schutzsuchenden Frauen, von Frauen-
hausbewohnerinnen und ihren Kindern sowie die nach-
gehende Begleitung der Frauen. Flankierende Hilfen und 
ein niedrigschwelliger Zugang der Frauen zum ambulan-
ten Unterstützungssystem, insbesondere zu den allge-
meinen Frauenberatungsstellen, sind durch verbindliche 
Kooperationen mit diesen Einrichtungen zu gewährleis-
ten. 
Zur Sicherstellung dieser Aufgaben muss das Frauen-
haus über die nachfolgende personelle Grundausstattung 
bestehend aus einem Team von drei hauptberufl ichen 
Kräften verfügen:

a)  eine staatlich anerkannte Sozialarbeiterin oder 
 Sozialpädagogin,

b) eine staatlich anerkannte Erzieherin und 

c) eine weitere Mitarbeiterin. 
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6.3
Anforderungs- und Auszahlungsverfahren 

Der Zuschuss ist in gleichen Teilbeträgen zum 15. Januar, 
15. März, 15. Mai, 15. Juli, 15. September, 15. November 
eines Jahres ohne Anforderung der Träger auszuzahlen. 
Nummer  7.1 der Verwaltungsvorschriften zu §  44 der 
Landeshaushaltsordnung bleibt unberührt. Sofern die 
Förderung im Laufe des Haushaltsjahres aufgenommen 
wird, ist der fällige erste Teilbetrag zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt auszuzahlen.

6.4
Verwendungsnachweisverfahren 

Vorlagetermin für den Verwendungsnachweis nach dem 
Muster der Anlage 3 ist der 31. März des auf den Bewilli-
gungszeitraum folgenden Jahres. Für den mehrjährigen 
Bewilligungszeitraum ist nach Ablauf eines Kalender-
jahres zum 31. März des folgenden Jahres ein Zwischen-
nachweis nach dem Muster der Anlage 3 vorzulegen.

Endet der Bewilligungszeitraum nicht am 31. Dezember 
eines Jahres, ist als Vorlagetermin spätestens der Ablauf 
des dritten dem Bewilligungszeitraum folgenden Monats 
festzusetzen.

Dem Zwischennachweis und dem abschließenden Ver-
wendungsnachweis ist eine Finanzierungsübersicht in 
Form einer aufgegliederten Berechnung nach Kalender-
jahren nach dem Muster der Anlage 3 a beizufügen, aus 
der alle mit dem Frauenhaus zusammenhängenden Aus-
gaben und Einnahmen hervorgehen. Parallel dazu ist 
eine webbasierte Fassung der Finanzierungsübersicht zu 
fertigen.

Der Sachbericht für ein Kalenderjahr ist webbasiert je-
weils bis zum 28. Februar des Folgejahres zu erstellen. Er 
hat alle für das Förderprogrammcontrolling notwen-
digen Angaben zu enthalten. Für das Förderprogramm-
controlling stellt das Land ein webbasiertes Verfahren 
zur Eingabe der Daten zur Verfügung.

6.5
Zu beachtende Vorschriften 

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der 
Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhe-
bung des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung 
der gewährten Zuwendung gelten die Verwaltungsvor-
schriften zu §  44 der Landeshaushaltsordnung, soweit 
nicht in diesen Förderrichtlinien Abweichungen zugelas-
sen worden sind.

6.6
Anlagen

Die Anlagen sind hier nicht abgedruckt. Sie können auf 
den Internetseiten der jeweiligen Bewilligungsbehörde 
htpps://www.lvr.de oder htpps://www.lwl.org herunter-
geladen werden.

7
Inkrafttreten und Außerkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft und am 31. Dezember 2024 außer Kraft. Gleich-
zeitig mit dem Inkrafttreten dieses Runderlasses tritt der 
Runderlass des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipa-
tion, Pfl ege und Alter „Richtlinien für die Gewährung 
von Zuwendungen zur Förderung von Zufl uchtsstätten 
für misshandelte Frauen (Frauenhäuser)“ vom 18. De-
zember 2014 (MBl. NRW. 2015 S. 68) außer Kraft.

– MBl. NRW. 2019 S. 749

b)   eine Personalkostenpauschale für die weitere Fach-
kraft gemäß Nummer 4.2 Satz 4,

c)   eine Pauschale für die Sachausgaben der Einrichtung 
und

d)   eine Platzpauschale für jeden Schutzplatz für Frauen 
in der Einrichtung, der über der Mindestplatzzahl 
von acht Plätzen für Frauen liegt.

5.4.2
Bei einer nicht ganzjährigen Anstellung einer Kraft ge-
mäß Nummer 4.2 beziehungsweise Nummer 4.3 oder bei 
einem Wegfall des Anspruches auf Vergütung vermindert 
sich ein Drittel des Pauschalbetrages für die drei Kräfte 
gemäß Nummer  4.2 Satz  3 beziehungsweise der Pau-
schalbetrag für die weitere Kraft gemäß Nummer  4.2 
Satz  4 für jeden vollen Kalendermonat der Nichtbe-
schäftigung beziehungsweise ohne Vergütungsverpfl ich-
tung um ein Zwölftel. Der jeweilige Pauschalbetrag ver-
mindert sich nicht, wenn als Ersatz eine Kraft mit Stun-
denvergütung gemäß Nummer 4.5 beschäftigt wird oder 
der Grund für die Einstellung der Vergütungszahlung in-
nerhalb von drei Monaten durch Neueinstellung einer 
förderfähigen Kraft oder durch Wiederaufnahme des 
Dienstes wegfällt (sogenannter förderunschädlicher Va-
kanzzeitraum).

5.4.3
Die Platzpauschale gemäß Nummer  5.4.1 Buchstabe d 
kann für Personalausgaben oder Sachausgaben einge-
setzt werden.

Für neu geschaffene, dauerhaft eingerichtete Plätze für 
Frauen kann die Platzpauschale nach vorheriger Aner-
kennung der Förderfähigkeit durch das für Gleichstel-
lungspolitik zuständige Ministerium gewährt werden. 
Die Entscheidung über die Förderfähigkeit erfolgt auf 
der Grundlage eines schriftlichen Antrags auf Anerken-
nung. Die Platzpauschale kann ab dem Monat gewährt 
werden, ab dem das zusätzliche Platzangebot zur Bele-
gung zur Verfügung steht.

6
Verfahren 

6.1
Antragsverfahren

Der Antrag ist nach dem Muster der Anlage 1 beim zu-
ständigen Landschaftsverband zu stellen. Der Antrag 
muss bis zum 1. November des Jahres, das dem Beginn 
des Bewilligungs- und Durchführungszeitraums voraus-
geht, vorliegen. Bei erstmaliger Antragstellung ist der 
Antrag spätestens drei Monate vor dem beantragten För-
derbeginn einzureichen.

Dem Antrag ist ein Finanzierungsplan in Form einer auf-
gegliederten Berechnung beizufügen, aus dem alle mit 
dem Frauenhaus zusammenhängenden voraussichtlichen 
Ausgaben und Einnahmen hervorgehen. Bei einer An-
tragstellung für mehrere Kalenderjahre ist für jedes Ka-
lenderjahr ein gesonderter Finanzierungsplan vorzule-
gen.

Dem Erstantrag sind beizufügen:

a)   eine von der Landrätin beziehungsweise dem Landrat 
oder von der Oberbürgermeisterin beziehungsweise 
dem Oberbürgermeister abgegebene schriftliche 
 Stellungnahme zur Notwendigkeit des Frauenhauses, 
die örtliche Zuständigkeit bestimmt sich nach dem 
Standort des Frauenhauses,

 und

b)   eine schriftliche Stellungnahme des zuständigen 
Spitzenverbandes.

6.2
Bewilligungsverfahren

Bewilligungsbehörde ist der zuständige Landschaftsver-
band. Die Bewilligung erfolgt nach dem Muster der An-
lage 2.
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Runderlass vom 27. November 2017 (MBl. NRW. S. 1019) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1.  Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 

 „4
 Zuwendungsvoraussetzungen

  Zuwendungen werden nur dann gewährt, wenn im 
Gebiet des Zuwendungsempfängers ein Sozialticket 
eingeführt ist oder zu einem vom Zuwendungsemp-
fänger angegebenen Termin im jeweiligen Jahr einge-
führt wird.“

2.  Nummer 5.4.1 wird wie folgt gefasst: 

 „5.4.1
  Die Gesamtförderung wird im Verhältnis des Anteils 

des Zuwendungsempfängers an der Gesamtzahl der 
von IT. NRW für das Vorvorjahr ermittelten Hilfeemp-
fänger nach SGB II (Arbeitslosengeld II und Sozial-
geld) und SGB XII („Sozialhilfe“) in den Gebieten, in 
denen ein Sozialticket eingeführt ist oder im jeweili-
gen Jahr eingeführt wird, verteilt.“

3.  Nummer 5.4.2 wird wie folgt geändert:

  Die Wörter „In den Folgejahren sind die Anteile nach 
Nummer 5.4.1“ werden ersetzt durch die Wörter „Die 
Anteile nach Nummer 5.4.1 sind“.

4.  Nummer 7.1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 „7.1
 Der Förderantrag ist 

 –  für die Förderung im Jahr 2020 bis zum 28. Februar 
2020,

 –  für die Förderung in allen anderen Jahren bis zum 
15. September des Vorjahres bei der Bewilligungs-
behörde nach dem Grundmuster 1 zu den VVG zu 
stellen.“

5.  Nummer 7.3 Satz 4 wird wie folgt gefasst:

  „Die Auszahlung der Mittel erfolgt jeweils zur Hälfte 
am 1. Mai und 1. Oktober des jeweiligen Jahres.“

6.  Nummer 7.4 Satz 1 wird wie folgt geändert:

  Die Angabe „gfs.“ wird durch das Wort „gegebenen-
falls“ ersetzt.

7.  Nummer 7.4.2 wird wie folgt geändert:

  Die Wörter: „Ab dem Förderjahr 2012 hat der Zuwen-
dungsempfänger“ werden durch die Wörter „Der Zu-
wendungsempfänger hat“ ersetzt und die Angabe 
„gfs.“ wird durch das Wort „gegebenenfalls“ ersetzt.

8.  Nummer 8 wird wie folgt geändert:

  Das Wort „Inkraftreten“ wird durch das Wort „In-
krafttreten“ und die Angabe „2020“ wird durch die 
Angabe „2023“ ersetzt.

9.   Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffent-
lichung in Kraft.

– MBl. NRW. 2019 S. 751

787

Änderung der Richtlinie 
über die Gewährung von Zuwendungen zu berufs-

bezogenen Informations- und Weiterbildungs-
maßnahmen in der Landwirtschaft

Runderlass des Ministeriums für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz

– II-6 2513.21 –

Vom 12. November 2019

Der Runderlass des Ministeriums für Klimaschutz, Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz vom 
23. Juli 2015 (MBl. NRW. S. 517), der zuletzt durch Rund-
erlass vom 8. Mai 2018 (MBl. NRW. S. 320) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

1.  Die Nummer 1.2 wird wie folgt geändert:

 a)  Buchstabe a wird wie folgt gefasst:

   „a) Betriebsmanagement, Vermittlung strate-
gischer und organisatorischer Fähigkeiten sowie 
neuer Technologien und Verfahren,“

 b)  Buchstabe b wird wie folgt gefasst:

   „b) Erwerb von Qualifi kationen für Erwerbskom-
binationen, Vermarktung oder Diversifi zierung,“

 c)   In Buchstabe e wird der Punkt am Ende durch ein 
Komma ersetzt.

 d)  Es wird folgender Text angefügt:

   „f) Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und innovativer Verfahren.“

2.   In Nummer 2.3 werden nach den Wörtern „insgesamt 
einem Tag“ die Wörter “innerhalb der Bundesrepub-
lik Deutschland“ eingefügt.

3.  Nummer 2.4 wird wie folgt gefasst: 

  „2.4 Von der Förderung ausgeschlossen sind Maßnah-
men, die Teil der gesetzlich geregelten landwirtschaft-
lichen Berufsausbildung im Sekundarbereich oder in 
höheren Bereichen sind.“

4.   Der Nummer  4.2 Buchstabe a werden die Wörter 
„(letzteres gilt explizit auch für die Lehrlinge der 
freien Ausbildung im biologisch-dynamischen Land-
bau im Westen)“ angefügt.

5.   In Nummer 4.4 Buchstabe b werden die Wörter „oder 
des Gartenbaus“ durch die Wörter „, des Gartenbaus 
und der freien Ausbildung im biologisch-dynami-
schen Landbau im Westen“ ersetzt.

6.   In Nummer 5.5 Buchstabe e werden nach den Wörtern 
„bis zu 500 Euro je Lehrgang“ die Wörter “innerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland“ eingefügt. 

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft.

– MBl. NRW. 2019 S. 751

923

Änderung der Richtlinien über die Gewährung 
von Zuwendungen zur Förderung des 

Sozialtickets im Öffentlichen Personennahverkehr 
Nordrhein-Westfalen 

(Richtlinien Sozialticket 2011)
Runderlass des Ministeriums für Verkehr

 – II B 4 – 

Vom 26. November 2019

Der Runderlass „Richtlinien über die Gewährung von 
Zuwendungen zur Förderung des Sozialtickets im Öf-
fentlichen Personennahverkehr Nordrhein-Westfalen“ 
vom 8. August 2011 (MBl. NRW. S. 313), der zuletzt durch 
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III.

Landschaftsverband Westfalen-Lippe 

13. Sitzung der 14. Landschaftsversammlung
Westfalen-Lippe

Bekanntmachung des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe 

Vom 28. November 2019

Die 13. Sitzung der 14. Landschaftsversammlung West-
falen-Lippe fi ndet am 18. Dezember 2019, 10.00 Uhr in 
Münster, Plenarsaal des Landeshauses, Freiherr-vom-
Stein-Platz 1, statt. Die Einberufung mit Tagesordnung 
wird im Internet unter 

http://www.lwl.org/LWL/Der_LWL/Organisation/
Zahlen-Fakten-Dokumente/Bekanntmachungen 

öffentlich bekannt gemacht.

Münster, den 28. November 2019

Der Direktor
des Landschaftsverbandes

Westfalen-Lippe

Matthias  L ö b

– MBl. NRW. 2019 S. 752

Einzelpreis dieser Nummer 3,30 Euro
zuzügl. Porto- und Versandkosten

Bestellungen, Anfragen usw. sind an den A. Bagel Verlag zu richten. Anschrift und Telefonnummer wie folgt für
Abonnementsbestellungen: Grafenberger Allee 82, Fax (02 11) 96 82/2 29, Tel. (02 11) 96 82/2 38 (8.00–12.30 Uhr), 40237 Düsseldorf

Bezugspreis halbjährlich 57,50 Euro (Kalenderhalbjahr). Jahresbezug 115,– Euro (Kalenderjahr), zahlbar im Voraus. Abbestellungen für Kalenderhalbjahres-
bezug müssen bis zum 30. 4. bzw. 31. 10., für Kalenderjahresbezug bis zum 31. 10. eines jeden Jahres beim A. Bagel Verlag vorliegen.

Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Erscheinen anerkannt.

In den Bezugs- und Einzelpreisen ist keine Umsatzsteuer i. S. d. § 14 UStG enthalten.
Einzelbestellungen: Grafenberger Allee 82, Fax: (02 11) 96 82/2 29, Tel. (02 11) 96 82/2 41, 40237 Düsseldorf

Von Vorabeinsendungen des Rechnungsbetrages – in welcher Form auch immer – bitten wir abzusehen. Die Lieferungen erfolgen nur aufgrund schriftlicher 
Bestellung gegen Rechnung. Es wird dringend empfohlen, Nachbestellungen des Ministerialblattes für das Land Nordrhein-Westfalen möglichst innerhalb 
eines Vierteljahres nach Erscheinen der jeweiligen Nummer beim A. Bagel Verlag vorzunehmen, um späteren Lieferschwierigkeiten vorzubeugen. Wenn nicht

innerhalb von vier Wochen eine Lieferung erfolgt, gilt die Nummer als vergriffen. Eine besondere Benachrichtigung ergeht nicht.
Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern NRW, Friedrichstr. 62–80, 40217 Düsseldorf.

Herstellung und Vertrieb im Namen und für Rechnung des Herausgebers: A. Bagel Verlag, Grafenberger Allee 82, 40237 Düsseldorf
Druck: TSB Tiefdruck Schwann-Bagel, Düsseldorf und Mönchengladbach

ISSN 0177–3569


